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Änderung des Studienförderungsgesetzes 1992 

Textgegenüberstellung 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  

§ 30. (1)… 
(2) Die Studienbeihilfe ist zu berechnen, indem die jährlich jeweils mögliche 

Höchststudienbeihilfe vermindert wird um 
 1. … 
 2. … 
 3. … 
 4. den Jahresbetrag der Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 2 und 3 des Fami-

lienlastenausgleichsgesetzes 1967 abzüglich der im September ausbezahl-
ten Verdoppelung der Familienbeihilfe, der für den Studierenden unter Be-
rücksichtigung seines Alters als erstes Kind zustünde; der Jahresbetrag der 
Familienbeihilfe ist nicht abzuziehen, wenn der Studierende nachweist, 
dass für ihn trotz eines entsprechenden Antrages gemäß § 5 Abs. 2 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 keine Familienbeihilfe zusteht, 

 5. den Jahresbetrag des Kinderabsetzbetrages gemäß § 33 Abs. 4 Z 3 EStG 
1988, der für den Studierenden zusteht. 

§ 30. (1)… 
(2) Die Studienbeihilfe ist zu berechnen, indem die jährlich mögliche Höchst-

studienbeihilfe vermindert wird um 
 1. … 
 2. … 
 3. … 
 4. einen Betrag von 2.532 Euro bis zu dem Monat, in dem die Studierenden 

das 26. Lebensjahr vollendet haben;dies gilt nicht für Studierende, für die 
wegen des Anspruches auf Unterhalt von ihren Ehegatten oder früherem 
Ehegatten kein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht. 

§ 31. (1) … 
(2) … 
(3) Die zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten oder des eingetragenen 

Partners beträgt 30 % des 3 707 Euro übersteigenden Betrages seiner Bemessungs-
grundlage. 

(4) Die zumutbare Eigenleistung für Studierende umfasst den 8 000 Euro 
übersteigenden Betrag ihrer Bemessungsgrundlage. Bei Berechnung der Studien-
beihilfe ist hinsichtlich der zumutbaren Eigenleistung vorerst von den Angaben des 
Studierenden gemäß § 12 Abs. 3 auszugehen. Nach Vorliegen sämtlicher Nachwei-
se über das Jahreseinkommen ist eine abschließende Berechnung durchzuführen. 
Die Differenz der ausbezahlten Studienbeihilfe zu einer sich dabei ergebenden 
höheren Studienbeihilfe ist von der Studienbeihilfenbehörde an den Studierenden 

§ 31. (1) … 
(2) … 
(3) Die zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten oder des eingetragenen 

Partners beträgt 30 % des 8 000 Euro übersteigenden Betrages seiner Bemessungs-
grundlage. 

(4) Die zumutbare Eigenleistung für Studierende umfasst den 8 000 Euro 
übersteigenden Betrag ihrer Bemessungsgrundlage;diese Grenze verringert sich 
aliquot wenn nicht während des gesamten Jahres Studienbeihilfe bezogen wird. Bei 
Berechnung der Studienbeihilfe ist hinsichtlich der zumutbaren Eigenleistung 
vorerst von den Angaben des Studierenden gemäß § 12 Abs. 3 auszugehen. Nach 
Vorliegen sämtlicher Nachweise über das Jahreseinkommen ist eine abschließende 
Berechnung durchzuführen. Die Differenz der ausbezahlten Studienbeihilfe zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
auszubezahlen. einer sich dabei ergebenden höheren Studienbeihilfe ist von der 

Studienbeihilfenbehörde an den Studierenden auszubezahlen. 
§ 49. (1) … 
(2) … 
(3) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht während eines Kalenderjahres in 

dem Ausmaß, in dem die Bemessungsgrundlage des Studierenden 8 000 Euro 
übersteigt. Einkünfte des Studierenden in Monaten, für die keine Studienbeihilfe 
ausbezahlt wird, bleiben dabei außer Betracht. 
 

§ 49. (1) … 
(2) … 
(3) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht während eines Kalenderjahres in 

dem Ausmaß, in dem die Bemessungsgrundlage des Studierenden den Betrag ge-
mäß § 31 Abs. 4 übersteigt. Einkünfte des Studierenden in Monaten, für die keine 
Studienbeihilfe bezahlt wird, bleiben dabei außer Betracht. 
 

§ 51. (1) … 
(2) … 
(3) Im Fall des Abs. 1 Z 5 und 6 ist die Rückforderung auf 180 Euro zu ver-

ringern, wenn der Studierende 
 1. sein Studium weiter betreibt und längstens in der Antragsfrist des fünften 

Semesters ab Studienbeginn wieder einen günstigen Studienerfolg nach-
weist oder 

 2. die zum Ausschluss der Rückzahlungsverpflichtung notwendigen Studien-
nachweise zwar innerhalb der für die Vorlage vorgesehenen Frist erwor-
ben, diese jedoch erst nach Ablauf der Frist vorgelegt hat. 

§ 51. (1) … 
(2) … 
(3) Im Fall des Abs. 1 Z 5 und 6 entfällt die Rückforderung, wenn der Studie-

rende 
 1. sein Studium weiter betreibt und längstens in der Antragsfrist des fünften 

Semesters ab Studienbeginn wieder einen günstigen Studienerfolg nach-
weist oder 

 2. die zum Ausschluss der Rückzahlungsverpflichtung notwendigen Studien-
nachweise zwar innerhalb der für die Vorlage vorgesehenen Frist erwor-
ben, diese jedoch erst nach Ablauf der Frist vorgelegt hat. 

Psychologische Studentenberatung 
§ 68a. (1) … 

 

Psychologische Studierendenberatung 
§ 68a. (1) … 

 § 78. (1) … 
(2) … 
(3) … 
… 
(28) … 
(29) § 30 Abs. 2, § 31 Abs. 3, § 31 Abs. 4, § 49 Abs. 3, § 51 Abs. 3 und § 68a 

treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 
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